
REGENSDgRF

Auszug  aus  dem  Protokoll  des  Gemeinderates
Sitzung  Nr. 16 vom  24. September  2024

Einzelinitiative.  Änderung  der  Verordnung  über  die  Parkraumbewirtschaftung.  2024.

EiCher  Kurt  und  Mitunterzeichnende.  Gültigkeitsprüfung  des  ausgearbeiteten  Entwurfs.
0 Führung

0.4.2  Initiativen 281

1 Ausgangslage

Mit  Schreiben  VOm 7. September  2024  (Eingang  10.  September  2024)  reichte  Kurt  EiCher,

Regensdorf  (Erstunterzeichner)  SOWie PeterZiegler,  Philipp  BOSShard  und  RudOlf  Hugelshofer,

alle  Regensdorf  (Mitunterzeichner),  gestützt  auf  ä 146  ff des  Gesetzes  über  die  poLitischen

Rechte  (GPR)  eine  Einzelinitiative  ein.

1 .2 Initiative  im Wortlaut

«Gemeinde  Regensdorf

Gemeinderat

Watterstrasse  1 14/116

8105  Regensdorf

07.  September  2024

Einzelinitiative  von  mehreren  Stimmberechtigten  in der

Versammlungsgemeinde  Regensdorf

Initiative  "Änderung  der  Verordnung  über  die  Park-

raumbewirtschaftung"

Die  unterzeichnenden,  in der  Gemeinde  Regensdorf  wohnhaften  Stimmberechtigten  stellen

gestützt  auf  Ug 146  ff.  des  Gesetzes  über  die  politischen  Rechte  (GPR)  in der  Form  des

ausgearbeiteten  Entwurfs  folgendes  Begehren:

Initiativtext

Ausgangslage

An der  Gemeindeversammlung  vom  16.06.2016  wurde  die  Verordnung  über  die

Parkraumbewirtschaftung  (in Kraft  seit  01.01.2017,  nachgeführt  bis  01.01.2024)  vom  Stimmvolk

genehmigt.  Seitinkraftreten  der  neuen  Verordnungist  die  Gemeinde  Regensdorf  ettappen-  und

quartierweise  mit  den  Signalisationsänderungen  beschäftig.  Als  letztes  Gebiet  soLl nun  auch  die

Umsetzung  der  Bestimmungen  für  daS Gebiet  Laubisser  angewendet  werden.  Geplant  iSt

konkrekt,  das  Markieren  von  ParkfeLdern  im Gebiet  Laubisser.  Dazu  hat  die  Gemeinde  bereits

mögliche  Varianten  für  die  zukunftüge  Parkierung  erstellt.
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Anliegen  / Begehren

Antrag:

Hiermit  beantragen  die  Initianten  dem  Gemeinderat  und  der  GemeindeversammLung  foLgende

Änderungen  der  Verordnung  über  die  Parkraumbewirtschaftung:

Bisheriger  Verordnungstext

Art.  2 Parkierungsvorschriften  auf

öffentlichem  Grund

Das  Parkieren  auf  öffentlichem  Grund  ist

ausschliessLich  auT entsprechend  markierten

oder  signaLisierten  Parkfeldern  zuLässig.  Es

wird  unterschieden  zwischen  Tages-  und

Nachtparkierung.

Das  Parkieren  und  Abstellen  von  Fahrzeugen

IjegLicher Art  ist  tagsüber  von  Montag  bis

 Samstag  zeitlich  beschränkt.  Die  Parkzeiten

werden  durch  den  Gemeinderatfestgesetzt

' und  können  dem  Gebührenreglement

(Anhang  zu dieser  Verordnung)  entnommen

werden.

Die  Benützung  der  Parkfelder  ist  

grundsätzLich  gebührenpflichtig  oder  mit

Parkscheibe  zeitlich  beschränkt  kostenfrei.

Die  Gebühren  sind  im  Gebührenreglement

(Anhang  zu dieser  Verordnung)  geregeLt.

DaS  regetmässige  näChtliChe  Abstetten  VOn

Fahrzeugen  auf  öffentlichem  Grund  bedarf

einer  Bewi(ligung  der  Gemeindepolizei

Neuer  Verordnungstext

Art.  2 Parkierungsvorschriften  auf

öffentLichem  Grund

Das  Parkieren  auf  öffenttichem  Grund  ist

ausschtiessLich  auf  entsprechend  markierten

oder  signaLisierten  Parkfe(dern  zu(ässig.  In

Gebieten  mit  kleiner  Bewohnerdichte  oder

geringerVerkehsfrequenz,  wie  im  Gebiet

Laubisser,  wird  auT den  Strassen  <iGheidstr.  /

Brünigstr.  / Grundstr.  /HaLdenstr.  /

Laubisserstr.  / Zie(str.  / Bergwies  /

Haldensteigstr.  / Hohlstr.  / Im  Spannrain»  auf

markierte  Parkfelderverzichtet.  Der

Gemeinderat  kann  in eigener  Kompetenz

beschliessen,  auch  in anderen  Gebieten  mit

kleiner  Bewohnerdichte  oder  geringer

Verkehsfrequenz,  auf  markierte  Parkfelder  zu

verzichten.  Es wird  unterschieden  zwischen

Tages-  und  Nachtparkierung.

Das  Parkieren  und  Abstellen  von  Fahrzeugen

jegLicher  Art  ist  tagsüber  von  Montag  bis

Samstag  zeitlich  beschränkt.  Die  Parkzeiten

werden  durch  den  Gemeinderatfestgesetzt

und  können  dem  Gebührenreglement

I (AnhangzudieserVerordnung)entnommen

werden.

Die  Benützung  der  Parkfelder  ist

grundsätzlich  gebührenpflichtig  oder  mit

Parkscheibe  zeitlich  beschränkt  kostenfrei.

Diese  Regelung  gilt  auch  in Gebieten  ohne

markierte  Parkfelder.  Die  Gebühren  sind  im

Gebührenreg(ement  (Anhangzu  dieser

Verordnung)  geregelt.

I

Das  regeLmässige  nächtliche  Abstellen  von

Fahrzeugen  auf  öffenttichem  Grund  bedarf

einer  Bewilligung  der  Gemeindepolizei

(gesteigerter  Gemeingebrauch)  und  ist

gebührenpflichtig.
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(gesteigerter  Gemeingebrauch)  und  ist

gebührenpflichtig.

Begründung

Die  Umsetzung  der  aktuell  gültigen  Verordnung  über  die  Parkraumbewirtschaftung  hat  für  die

Bewohner  im Laubisser  Quartier  einige  unfreundliche  Auswirkungen,  weil  bei  vieLen  Häusern

und  der  weiteren  Umgebung  gemäss  dem  Projektplan  des  Gemeinderates  keine  markierten

Parkplätze  Zur  Verfügung  stehen  würden.  Das  Laubisser  Quartier  Hat die  geringste

Bewohnerdichte  in Regensdorf.  Die  meisten  Häuser  sind  von  Eigentümer  bewohnt  und  haben

eigene  Garagen  und  Vorplätze.  Einige  sind  jedoch  auf  einen  öffentlichen  Strassen-Abstellpatz  in

Hausnähe  angewiesen,  speziell  bei  Gäste-  und  auch  Handwerkerbesuchen.  Durch  die,  nicht  in

Hausnähe  markierten  Parkfeldern,  wird  die  Mobilität  der  Anwohner  verschLechtert.  Viele

Anwohner  Sind  niCht  mit  dem  öV unterwegs  und  dementsprechend  auf  die Nutzung  ihrer

Fahrzeuge  angewiesen.  Viele  Liegenschaftsbesitzer  haben  aufgrund  Ptatzmangets  niCht  die

(Vföglichkeit  ihre  Autos  oder  jene  der  Gäste  auf  dem  eigenen  Grundstück  abzustellen.

Im geptanten  pr03ekt  der Gemeinde  wurden  auf dem Situationsplan  einige Parkptätze  VOr

unbebauten  Grundstücken  eingezeichnet.  Sobald  diese  Grundstücke  jedoch  überbaut  werden,

müssen  diese  ParkfeLder  wieder  aufgehoben  werden.  Das  bedeutet,  dass  es in Zukunft  noch

weniger  Parkplätze  am  Strassenrand  geben  Wird.  Auf  ganzen  Strassenabschnitten  gibt  eS naCh

der Ausführung  des gepLanten Gemeindeprojekts  keine MößLichkeit  mehr das Auto zu parkieren.

Das  Parkieren  im Strassenraum  wird  zur  Verkehrsberuhigung  beitragen.  Durch  die  abgestellten

Fahrzeuge  wird  automatisch  langsamer  und  aufmerksamer  gefahren.  Somit  braucht  es auch

keine  vorgeschriebenen  Abstände  zur  nächsten  Garagenaustahrt.  lm Quartier  sind  nur  eine

geringe  AnZaht  AutOS  alS Tagesgäste  Zu beObaChten.  Die  wenigen  Nactitgäste  müssen  mit

BewilLigungskarten  ausgestattet  sein.

Im Laubisser  parkieren  mehrheitlich  ortskundige  Personen,  daher  sollte  das  Verständnis  für  das

korrekte  Abstellen  der  Fahrzeuge  bekannt  sein.  Ausfahrten  aus  der  Garage  auf  die  Strasse  wird

auch in Zukunft  selbstverantwortLich  bleiben.  Die Verkehrsunfallstatistik  im Quartier  zei@t eine
sehr  geringe,  ja sogar  über  die  Jahre  eine  vernachtässigbare  Fallzahl.

Die  Markierung  von  Parkfeldern  und  die Überwachung  durch  die Gemeindepolizei  kostet  viel

GeLd. Das  Parkieren  war  bisher  über  Jahrzehnte  problemlos.  Zudem  verLangen  Markierungen

einen  regelmässigen  Unterhalt.

Diese  EinzeLinitiative  wird  von  nachfolgenden  Stimmberechtigten  eingereicht:

Datum:7  Sept.  2024»

2 Fragestellung

ES iSt ZLI prüfen,  Ob die  Einzelinitiative  für  gültig  erklärt  werden  kann.

3 Zielsetzung

ES iSt geklärt,  Ob die  Einzelinitiative  gültig  iSt und  der  Gemeindeversammlung  Zur

Beschlussjassung  unterbreitet  werden  kann.
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4 Zuständigkeit  / Rechtliches

Gernäss  ä 146  ff  GPR können  in Versamm(ungsgemeinden  Einzelinitiativen  von  einem  oder

mehreren  Stimmberechtigten  eingereicht  werden  über  Gegenstände,  die  der  Abstimmung  in der

Gemeindeversammlung  oder  an der  Urne  unterstehen.  Der  Gemeinderat  prüft  ohne  Verzug,  ob

die  Initiative  von  mindestens  einer  stimmberechtigten  Person  unterzeichnet  worden  ist  und

beschliesst  innert  dreier  Monate  nach  Einreichung  der  Initiative  über  ihre  Gü(tigkeit  (U 150  Abs.  2

+ 3 GPR).

5 Erwägungen

5.1 GüLtigkeitsprüfung

5.1.1  PrüfungformelleGültigkeit

5.1.1.1  Unterschriften  und  Legitimation

Die  Einzelinitiative  wurde  von  Kurt  Eicher,  Peter  ZiegLer,  Philipp  Bosshard  und  Rudolf

Hugelshofer,  Regensdorf  unterzeichnet  und  eingereicht.  Das  Metdeamt  hat  die  Prüfung

voLLzogen  und  am 13.  September  2024  formeLL  bestätigt,  dass  aLle Initianten  im Stimmregister

der  Gemeinde  Regensdorf  eingetragen  sind.  Sie sind  somit  zur  Einreichung  der  Einzelinitiative

legitimiert.

Die  Initiative  beinhaLtet  eine  vorbehaltslose  RückzugsklauseL,  weLche  regelt,  welche  Personen

die  EinzeLinitiative  bis  zur  Behandlung  in der  GemeindeversammLung  vorbehaltLos  zurückziehen

können.

5.1.1.2  Vorliegen  eines  initiativfähigen  Gegenstandes

In Versammtungsgemeinden  können  Einzetinitiativen  eingereicht  werden  über  Gegenstände,  die

der  Abstimmung  in der  Gemeindeversammlung  oder  an der  Urne  unterstehen  (U 147  Abs.  1

GPR).  Sind  die  Stimmberechtigten  nicht  zuständig,  ist  der  Gegenstand  nicht  initiativf'ähig.

Mit  der  Einzelinitiative  begehren  die  Initianten  eine  Änderung  der  <«Verordnung  über  die

Parkraumbewirtschaftung»  der  potitischen  Gemeinde  Regensdorf  vom  1. Januar  2017

(nachgeführt  bis  am 1. Januar  2024).  Der  ErLass und  die  Änderung  der  «Verordnung  über  die

Parkraumbewirtschaftung»  sind @estützt  auf Art. 11 der Gemeindeordnung  vom 1. Januar 2018
der  poLitischen  Gemeinde  Regensdorf  der  Gemeindeversammlung  zur  Beschlussfassung  zu

unterbreiten.  Das  Begehren  der  Initianten  stellt  somit  einen  initiativfähigen  Gegenstand  dar.

5.1.1.3  Form  der  Initiative

Die  EinzeLinitiative  enthält  den  Titel,  den  Text  und  eine  kurze  Begründung  der  EinzeLinitiative

SOWie Name  und  Adresse  der  Initiantin  und  entspricht  SOmit  den  Formamorderungen  gemäss  U

150  Abs.  1 GPR.

Die  EinzeLinitiative  in der  Form  eines  ausgearbeiteten  Entwurfs  fordert  eine  Anpassung  von  Art.

2, Abs.  1 und  3 der  Parkierungsvorschriften  auf  öffentlichem  Grund  der  Verordnung  über  die

Parkraumbewirtschaftung  der  Gemeinde  Regensdorf.

Die  eingereichte  Initiative  iSt in der  FOrm deS ausgearbeiteten  Entwurfs  eingereicht  worden.  Sie

ist  in alLen  TeiLen  ein konkret  formulierter  Beschlussentwurf  in seiner  endgü(tigen,  voLlziehbaren

Form gem. g120 Abs. 2 GPR. Das Anliegen ist derart umschrieben  und abschliessend  redißiert,
daSS der  Gemeinderat  Zur  materiellen  Gestaltung  niChtS  mehr  beitragen  kann.  Der  Wortlaut  iSt

für  den  Gemeinderat  formell  und  inhaLtlich  verbindlich.

Der  Form  halber  wird  darauT  hingewiesen,  dass  der  Initiativtext  sprachlich  wie  fotgt  ergänzt  wird:

««...Der  Gemeiderat  kann  in eigener  Kompetenz  beschliessen,  auch  in anderen  Gebieten  mit
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kleiner  Bewohnerdichte  oder  geringer  Verkehrsfrequenz,  auf  markierte  Parkfelder  zu

verzichten.»

5.1.2  Materielle  Gültigkeit

Eine  Einzelinitiative  ist  gemäss  Art.  28 Kantonsverfassung  gültig,  wen  sie:

die  Einheit  der  Materie  wahrt;

niCm  gegen  übergeordnetes  ReCht  VerStöSSt;

nicht  offensichtLich  undurchführbar  ist.

Die  EinzeLinitiative  betrifft  eine  Änderung  der  «Verordnung  über  die  Parkraumbewirtschaftung»

der  Gemeinde  Regensdorf.  Sie hat  das  ZieL, in konkret  genannten  Gebieten  mit  geringer

Bewohnerdichte,  auf  markierte  Parkfelder  zu verzichten.  Zudem  will  sie dem  Gemeinderat  die

Kompetenz übertragen, in weiteren Gebieten mit ßerinßer  Bewohnerdichte  aut die Markierung
von  Parkfeldern  zu verzichten.  Im Weiteren  wilL sie präzisieren,  dass  die  Benützung  des

öffentLichen Grundes auch in Gebieten ohne markierte ParkfeLder ßebührenpfLichtig  ist.

Die Initiative  wahrt  die  Einheit  der  Materie.  Das  Initiativbegehren  verstösst  nicht  gegen

übergeordnetes  Recht  und  ist  nicht  offensichtLich  undurchführbar.  Der  zu behandelnde

Gegenstand  der  Initiative  fälltin  die  Zuständigkeit  der  Gemeindeversammlung.

5.2  Zusammenfassung

Die  Einzelinitiative  eHüllt  naCh  den  Bestimmungen  der  Kantonsverfassung,  deS Gesetzes  über

die  PoLitischen  Rechte  und  des  Gemeindegesetzes  die  Anforderungen  an die  TormeLLe und

materieLle  Gültigkeit.  Die  Einzelinitiative  ist  deshaLb  für  güLtig  zu erklären.

6 Finanzen  und  Folgekosten

Aus  diesem  BeschLuss  resuLtieren  keine  direkten  Folgekosten,  ausser  denjenigen,  die  für  die

Durchführung,  die  Vor-  und  Nachbereitung  der  Gemeindeversammlung  enstehen.

7 Öffentlichkeit

Dieser  BeSChtuSS  untertiegt  dem  öffentlichkeitsprinzip  gemäss  dem  GeSetZ  über  die  Informa-

tion  und  den  Datenschutz  IDG.  Es erfolgt  die  allfällige  Freigabe  an Gesuchsteller.

8 Kommunikation  und  amtliche  Publikation

Die  Gültigkeitserklärung  der  Einzelinitiative  ist  formelL  und  amtlich  zu pubLizieren.  Der  Entscheid

ist  den  Initianten  schriftlich  zu eröffnen.  Im Weiteren  wird  die  EinzeLinitiative  ordentlich  mit  dem

beleuchtenden  Bericht  zur  GemeindeversammLung  amtlich  publiziert.

9 Beschluss

10.1.  DieEinzelinitiative«ÄnderungderVerordnungüberdieParkraumbewirtschaftung»>vom

7. September  2024  (Eingang  10.  September  2024)  wird  gestützt  auf  g148  Abs.  2 Gesetz

über  die  politisChen  ReChte  in Vebindung  mit  Art.  28 AbS.  1 Kantonsverfassung  für  gültig

erklärt.

10.2.  EswirdtestgesteLLt,dassdieEinzeLinitiativeinderFormeinesausgearbeiteten

EntwurfeS  gemäss  g 120  AbS.  2 GeSetZ  über  die  politischen  ReChte  in Verbindung  mit  Art.

25 der  Verjassung  deS Kantons  ZüriCh  VOm 27. Februar  2005  (KV) eingereicht  worden  iSt.

10.3  GegendiesenBeschlusskannwegenVerletzungvonVorschriftenüberdiepotitischen

Rechte  und  ihre  Ausübunginnert  5 Tagen,  von  derVeröffentlichung  an gerechnet,

schriftLich  Rekurs  in Stimmrechtssachen  beim  Bezirksrat  Dietsdorf,  Geissackerstrasse
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24,  8157  Dielsdorf,  erhoben  werden.  Die  Rekursschrift  muss  im Doppel  eingereicht

werden  und  einen  Antrag  und  dessen  Begründung  enthatten.

10.4  DieserBeschLusswirdinAnwendungvong10Abs.3und4lit.bVRGimFurttaler

(amtliches  PubLikationsorgan  der  Gemeinde  Regensdorf)  veröffentLicht.

10.5  DieKanzteiwirdbeauftragt,nachEintrittderRechtskraftdiesesBeschtussesdie

Vorbereitungsarbeiten  für  die  BehandLung  des  Geschäftes  an der

Gemeindeversammlung  vom  17.  tVlärz 2025  an die  Hand  zu nehmen.

10.6  MitteiLung

Kurt  Eicher,  Brünigstrasse  66, 8105  Regensdorf  (eingeschrieben)

Peter  Ziegler,  Gheidstrasse  101,  8105  Regensdorf  (eingeschrieben)

Philipp  Bosshard,  Brünigstrasse  77,  8105  Regensdorf  (eingeschrieben)

Rudolf  Hugelshofer,  HaLdenstrasse  38, 8105  RegensdorT  (eingeschrieben)

KanzLei  (gem.  Dispo.  10.4,  I O.5)

Gemeindeschreiber

Leiterin  Sicherheit,  karin.tomartire@regensdorf.ch

Leiter  Bau und  Werke,  daniel.raschLe@regensdorf.ch

Leiterin  Raum  und  Umwett,  Ladina.engler@regensdorf.ch

Für  die  Richtjgj<eit  des  Protokolls

iyl/

S'tefan  Pfyl

Gemeindeschreiber

Versand:  27. September  2024
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